Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen

6 K 2431/24

Im Namen des Volkes

Urteil

In der Verwaltungsrechtssache

— Klager —

Prozessbevollmachtigte:

gegen

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch die Senatorin fiir Inneres und Sport,
Contrescarpe 22 - 24, 28203 Bremen,

— Beklagte —

Prozessbevollmachtigte:

hat das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - 6. Kammer - durch die
Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Korrell, die Richterin am Verwaltungsgericht
Buns und den Richter am Verwaltungsgericht Miller sowie die ehrenamtliche Richterin
Schmidt und den ehrenamtlichen Richter Schachter ohne mundliche Verhandlung am 24.
April 2026 fir Recht erkannt:

Der Bescheid vom N in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom [l wird aufgehoben.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.



Das Urteil ist wegen der Kosten vorlaufig vollstreckbar. Die Beklagte
darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 %
des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn
nicht der Klager vor der Vollstreckung Sicherheit in Hohe von 110 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Der Klager wendet sich gegen seine Inanspruchnahme auf Schadensersatz durch den
Dienstherrn wegen einer ihm zur Last gelegten als grob fahrlassig erachteten Verletzung

von Dienstpflichten.

Der am I gcborene Klager steht als Beamter auf Lebenszeit im Amt eines

Polizeioberkommissars (Bes.Gr. A 10) im Dienst der Beklagten.

Am I \var der Klager dienstlich mit einem Polizeifahrzeug (Mercedes-Benz, Vito,
BE) .nterwegs. Nach Abschluss der Fahrt stellte er das Fahrzeug auf dem
Seitenstreifen vor dem Polizeikommissariati RN -b. Hierzu musste
er rickwarts und mit mehrmaligem Rangieren in eine enge Parkllicke einparken. Dabei

stield er gegen das polizeiliche Fahrzeug (ziviles Einsatzfahrzeug) der Marke Opel mit dem

Kennzeichen [ EGcGzGING.

Noch am selben Tag erstattete der Klager bei der Polize_ eine Schadensmeldung.
Er gab an, an dem angefahrenen Fahrzeug sei das Kennzeichen verbogen und die untere
Kennzeichenhalterung teilweise aus der Halterung gelést gewesen. An dem von ihm
gefuhrten Dienstfahrzeug seien lediglich minimale Kratzer im Bereich der hinteren
Stollstange entstanden. Er habe das Kennzeichen des angefahrenen Fahrzeugs wieder in
seine Ursprungsform zurlickgebogen und die Halterung ordnungsgemalf’ befestigt. Der

Schadenmeldung fligte er digitale Lichtbilder bei.

Mit E-Mail vom B reagierte der Klager auf eine Nachfrage der polizeilichen
Schadenssachbearbeiterin vom | und erklarte, er kdnne die Geschwindigkeit
beim Rangieren schlecht einschatzen, da der Bordstein den Vorgang behindert habe. Er
gehe jedoch davon aus, weit unter Schrittgeschwindigkeit gefahren zu sein, da an dem
anderen Fahrzeug lediglich das Kennzeichen eingedellt gewesen sei. Das von ihm
gefihrte Fahrzeug habe Uber keine Parksensoren verfigt, jedoch Uber eine
Ruckfahrkamera, deren Bildlibertragung beim Rangieren verzogert hin- und herschalte,
sodass nicht stets zeitnah ein Bild des rlckwartigen Bereichs verfligbar gewesen sei.

Zudem sei die Sicht nach hinten durch den angebrachten Hecktrager erschwert gewesen.



In Verbindung mit den engen Platzverhaltnissen und dem hohen Bordstein sei es zum

Zusammenstol3 mit dem hinter ihm geparkten Fahrzeug gekommen.

Im Auftrag der Polizei B urde das klagerische Einsatzfahrzeug (Vito) durch die
I cpariert.  Ausweislich der Rechnung wurden hierbei
ausschlielBlich Reparaturarbeiten an der Heckklappe durchgefiihrt. Die Reparaturkosten
beliefen sich auf 1.153,18 Euro.

Am I (citete die Polizei I NN - Rcchnung an den

Senator fir Inneres und Sport weiter und bat um Prifung eventueller Regressanspriche.
Sie wies dabei auf lhr Prifungsergebnis hin, der Klager habe die Beschadigung des
Polizeifahrzeuges zwar schuldhaft verursacht, der Vorwurf des besonders
verantwortungslosen Handelns lie3e sich nicht ableiten, so dass lediglich von einfacher

Fahrlassigkeit auszugehen sei.

Mit Schreiben vom | horte der Senator fir Inneres und Sport den Klager zu einer
beabsichtigten Inanspruchnahme auf Schadensersatz in Hohe von 1.153,18 Euro an. Es
sei davon auszugehen, dass der Klager seine Pflichten grob fahrlassig verletzt habe. Er
habe es unterlassen, auf das Dazuschalten der vorhandenen Riickfahrkamera zu warten,
zumal ein Fahrradtrager am Pkw Sicht und Abstandschatzung erschwert habe. Auch hatte
er sich einweisen lassen kénnen. Ein nicht ausreichend gesichertes Rickwartsfahren in
einer engen Parksituation flihre derart offenkundig zu einer extrem hohen
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes, dass sich dies jedem objektiven Beobachter

sofort erschlief3e.

Mit anwaltlichem Schreiben vom |l nahm der Klager zu der beabsichtigten
Regressmalinahme Stellung. Die behauptete Beschadigung an der Heckklappe sei nicht
durch ihn verursacht worden. Das von ihm geflihrte Fahrzeug sei nicht beschadigt worden

und das parkende Fahrzeug sei lediglich am Kennzeichen beschadigt worden.

Die Polizei Il nahm hierzu mit Schreiben vom | Stellung. Am Tag nach
dem Unfall sei der Schaden als ,Kratzer Stol3f. h. Berichtsfoto vermutlich Heckkl. eingedellt
durch Fahrradtrager im Datensystem des Fuhrparkmanagements erfasst worden. Auf den
Fotos sei der Schaden an der Heckklappe zwar nur sehr schwer zu erkennen, aber er sei
vorhanden. Daher misse der Klager den Schaden auch verursacht haben. Die

Reparaturkosten passten zudem zu dem Schadensbild.



Mit weiterem Schreiben vom [N trat der Klager der beabsichtigten
Inanspruchnahme weiter entgegen. Die angefertigten Lichtbildaufnahmen lielken keinen
Schaden an der Heckklappe erkennen. Sowohl in der ,Meldung Uber die Beschadigung
von Dienstfahrzeugen“ vom I, der Verkenhrsunfallanzeige vom [ NN und
dem Schreiben der Zentralen Polizeidirektion vom I ist lediglich von leichten
bzw. minimalen Kratzern an der hinteren Stof3stange oder einer leichten Beschadigung
der Sto3stange und einer geschatzten Schadenshéhe von 100,00 Euro die Rede. Eine

Beschadigung der Heckklappe sei dort nicht erwahnt.

Der Personalrat wurde mit Schreiben vom _ Uber die beabsichtigte
Inregressnahme informiert und um Zustimmung gebeten. Eine Zustimmung erfolgte nicht.
Der Personalrat lehnte die Manahme mit Schreiben vom |l ausdriicklich ab.

Bereits mit Bescheid vom MBI machte der Senator fiir Inneres und Sport gegeniiber
dem Klager einen Schadensersatzanspruch in Hohe von 1.153,18 Euro geltend. Er
wiederholt sein Vorbringen aus dem Anhdrungsschreiben. Der entstandene Schaden

ergebe sich aus der Reparaturrechnung und aus den angefertigten Lichtbildern.

Hiergegen erhob der Klager am BB \Viderspruch. Zum Vorwurf der groben
Fahrlassigkeit macht er geltend, aufgrund der polizeilichen Parkplatzsituation habe er keine
andere Mdglichkeit gehabt, als das Fahrzeug in der engen Parkliicke abzustellen. Er habe
in dem Zeitpunkt niemanden gehabt, der ihn hatte einweisen kdnnen. Daher habe er vor
dem Rangieren nachgesehen, wieviel Platz ihm zur Verfigung stehe. Durch das
notwendige mehrmalige Rangieren habe die Rickfahrkamera vermutlich nicht immer
schnell genug reagiert. Es kénne auch sein, dass sie gar nicht funktioniert habe. Zum
behaupteten Schaden verweist er darauf, dass nicht nur er, sondern alle
Revierangehdrigen das sogenannte Mehrzweckfahrzeug bewegen wirden. Falls der
behauptete Schaden existiert habe, so kénne er bereits vor dem Einparkvorgang
bestanden haben. Die Schadensfreiheit vor dem Einparkvorgang sei schon nicht

nachgewiesen.

Mit Widerspruchsbescheid vom |l wies der Senator fiir Inneres und Sport den
Widerspruch zuriick. Nach den Regeln des Anscheinsbeweises beruhe die
Schadenverursachung auf grober Fahrlassigkeit. Den Ausflhrungen, die Kamera sei
mdglicherweise nicht funktionsfahig gewesen, kénne nicht gefolgt werden. In seiner
Schadensmeldung und der E-Mail vom |l habe der Klager die Funktionsfahigkeit
der Kamera nicht in Frage gestellt und lediglich auf ein verzdgertes Zuschalten

hingewiesen. Es ware dem Klager mdglich und auch zumutbar gewesen, die verzdgerte



Schaltung der Kamera zu beachten sowie abzuwarten und das Rangiertempo
entsprechend anzupassen. Der Hinweis, der verfahrensgegenstandliche Schaden am vom
Klager gefilhrten Dienstfahrzeug sei nicht auf den Einparkvorgang am [
zurtickzufiihren sei nicht nachvollziehbar. Am Tag nach dem Unfall sei beim
Fuhrparkmanagement der Dienststelle der Schaden als ,Kratzer Stof3¢fanger vermutlich
Heckklappe eingedellt durch Fahrradtrager erfasst worden. Dieser Schaden sei beim

Einparkvorgang vom Klager verursacht worden.

Das vom Klager geflihrte Dienstfahrzeug wurde zwischenzeitlich in ein Einsatzfahrzeug fir
den Wach- und Einsatzleiter umgewidmet. Der Heckitrdager wurde in diesem

Zusammenhang demontiert.

Am 19.09.2024 hat der Klager Klage erhoben. Er wiederholt im Wesentlichen seine
Ausfuhrungen aus dem Verwaltungsverfahren. Ergénzend und vertiefend flhrt er aus, die
behaupteten Schaden an der Heckklappe koénnten nicht von dem Einparkvorgang
herrihren. Das eingedellte Kennzeichen des parkenden Pkw (Opel) liege deutlich
unterhalb der Heckklappe des vom Klager geflhrten Dienstfahrzeugs (Vito). Zudem habe
das Kennzeichen des Opel deutliche Kratzspuren an der HeckstoRRstange des Vito
hinterlassen. Das sogenannte Mehrzweckfahrzeug sei taglich mehrfach von
verschiedenen Personen bewegt worden. Der Klager habe keinen Anlass gehabt, das
Fahrzeug vor der Fahrt auf Schaden zu kontrollieren. Dass die Beklagte eine
Beweismittelsicherung versaumt habe, kénne nicht zu seinen Lasten gehen. Eine andere
Parkliicke habe nicht zur Verfligung gestanden. Im Ubrigen fehle eine ordnungsgemafe

Beteiligung des Personalrates.
Der Klager beantragt,

den Bescheid vom [ in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie wiederholt die den Ausgangs- und den Widerspruchsbescheid tragenden Erwagungen
und fuhrt erganzend und vertiefend aus, der Klager hatte sich im Zweifel einweisen lassen,
eine andere Parklicke suchen oder die Verzégerung der Rickfahrkamera abwarten
missen. Zudem sei der Fahrer vor Fahrtantritt zur Prifung des Polizeifahrzeugs
verpflichtet, um die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten (§ 23 StVO). Hier sei auch die

Dienstanweisung Uber das Halten und die Nutzung von Dienstkraftfahrzeigen der Polizei



I -nzufiihren, aus welcher sich ergebe, dass Kraftfahrzeugfiihrer:innen sich vor der
Inbetriebnahme eines Dienst-Kfz von dessen Verkehrs- und Betriebssicherheit zu
Uberzeugen haben (Nr. 3, 3.1, 310).

Die Beteiligten haben einer Entscheidung des Gerichts durch Urteil ohne muandliche
Verhandlung mit Schriftsatzen vom 18.12.2025 und vom 23.12.2025 zugestimmt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsvorgdnge der Beklagten verwiesen.

Entscheidungsgriinde

I. Die Kammer kann durch Urteil ohne mundliche Verhandlung entscheiden, weil die
Beteiligten zugestimmt haben (§ 101 Abs. 2 VwGO).

Il. Die zulassige Klage ist unbegriindet. Der Bescheid vom I in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom _ist rechtswidrig und verletzt den Klager in seinen
subjektiven Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

1. Rechtsgrundlage des Bescheides ist § 48 Satz 1 BeamtStG. Danach haben Beamte, die
vorsatzlich oder grob fahrlassig die ihnen obliegenden Pflichten verletzen, dem
Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden

Schaden zu ersetzen.

2. Es kann dahinstehen, ob der Bescheid bereits formell wegen eines Verstolles gegen
das BremPersVG rechtswidrig ist. Jedenfalls erweist sich die Heranziehung des Klagers

zum Schadensersatz als materiell rechtswidrig.

a. Zwar hat der Klager eine Dienstpflichtverletzung begangen, denn er ist unstreitig beim
Rickwartseinparken mit dem von ihm geflihrten Dienstfahrzeug mit einem anderen
Fahrzeug kollidiert, darin liegt jedenfalls eine objektive Verletzung der Pflicht zum

sorgfaltigen Umgang mit dienstlichem Eigentum.

b. Allerdings ist der geltend gemachte Schaden an der Heckklappe des vom Klager
gefuhrten Dienstfahrzeuges nicht mit der erforderlichen Gewissheit durch den Klager

verursacht worden.

Die Beklagte tragt die materielle Beweislast fur die anspruchsbegrindenden Tatsachen,

mithin auch fur die haftungsbegrindende Kausalitat zwischen der Dienstpflichtverletzung



und dem geltend gemachten Schaden (VG Regensburg, Urt. v. 18.01.2019—- RN 1 K
14.2132, juris Rn. 188). Es genlgt nicht, dass ein Schaden festgestellt wurde; erforderlich
ist vielmehr der Nachweis, dass dieser Schaden gerade auf das dem Klager zur Last
gelegte Ereignis zurlickzuflihren ist. Bleibt die Kausalitat hingegen offen, geht dies zulasten

der Beklagten.

Die Kammer vermag nicht festzustellen, dass das Dienstfahrzeug bei Fahrtantritt des
Klagers im Bereich der Heckklappe schadensfrei war. Unstreitig wurde das
Mehrzweckfahrzeug von allen Revierangehoérigen genutzt und mehrfach taglich eingesetzt.
Eine dokumentierte Ubergabe oder Feststellung der Schadensfreiheit vor Fahrtantritt des
Klagers ist nicht erfolgt. Eine generelle Pflicht des Beamten, vor jeder Nutzung eine
umfassende auf samtliche Kratzer, Beulen oder sonstige Beschadigungen vorzunehmen
bestand nicht. Die in der einschlagigen Dienstanweisung Uber das Halten und die Nutzung
von Dienstkraftfahrzeugen der Polize llllll geregelte Pflicht zur Priifung vor Fahrtantritt
(Ziff. 3.1 — 310) verpflichtet lediglich zur Uberpriifung der Verkehrs- und Betriebssicherheit.
Hieraus folgt indes keine Pflicht, zur vollstdndigen und llickenlosen Dokumentation
aulerlicher Karosserieschaden bei einem im Schichtdienst genutzten Poolfahrzeug. Eine
solche Obliegenheit hatte einer ausdriicklichen Regelung bedurft. Insbesondere kann eine
umfassende Untersuchungspflicht vor jeder Dienstfahrt nicht aus der allgemeinen
beamtenrechtlichen Sorgfaltspflicht abgeleitet werden. Ein derartiges Verstandnis wirde
die dienstlichen Anforderungen in einer mit dem praktischen Dienstbetrieb nicht
vereinbaren Weise (berspannen. Dies gilt umso mehr, als es sich um ein im taglichen
Schichtdienst von mehreren Beamten genutztes Einsatzfahrzeug handelt, das auch fir
eilbedlrftige Einsatzlagen vorgehalten wird. Der Polizeidienst ist typischerweise von
situationsabhangigen, teils kurzfristigen Einsatzanforderungen gepragt. Eine generelle
Verpflichtung, vor jeder Fahrt — unabhangig von Anlass und Dringlichkeit — eine
eingehende karosserieseitige Bestandsaufnahme vorzunehmen, wiirde dem praktischen
Bedurfnis nach unverziglicher Einsatzbereitschaft zuwiderlaufen und liefe auf eine
Organisationsverlagerung von Dokumentationspflichten auf den einzelnen Beamten
hinaus, die faktisch auf eine sachlich nicht gerechtfertigte Verlagerung der Beweislast

zulasten des Beamten hinauslaufen wirde.

Auch die Erfassung des behaupteten Schadens im sog. Fuhrparkmanagement der
Beklagten belegt lediglich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, namlich am Tag der
Kontrolle des Fahrzeugs, ein Schaden vorlag. Darlber, ob dieser Schaden auch durch den

Klager verursacht worden ist, vermag das System keine Auskunft zu geben.



Daher kann aus Sicht der Kammer nicht ausgeschlossen werden, dass der
Heckklappenschaden bereits vor Fahrtantritt vorhanden war. Bereits aus diesem Grund ist

die haftungsbegriindende Kausalitat nicht nachgewiesen.

c. Unabhangig davon bestehen erhebliche Zweifel an der technischen Kompatibilitat des

geltend gemachten Schadens mit dem festgestellten Unfallgeschehen.

Unstreitig war am dem parkenden Dienstfahrzeug lediglich das Kennzeichen eingedellt.
Demgegenuber befindet sich die Heckklappe - insbesondere im Bereich eines darauf
montierten Fahrradtragers — deutlich oberhalb der Stol3stange, zumal es sich bei dem vom
Klager gefuhrten Dienstfahrzeug um einen Kleinbus (Vito) handelt, der deutlich hoher als
ein normaler Pkw, insbesondere héher als der parkende Opel ist. Es erschlief3t sich nicht,
wie bei einer Kollision, die am gegnerischen Fahrzeug ausschlieRBlich Spuren im
Kennzeichenbereich hinterlasst, zugleich eine wesentlich weiter oben gelegene
Heckklappe beschadigt worden sein soll. Korrespondierende Schaden im oberen Bereich
des parkenden Fahrzeuges wurden nicht dokumentiert. Auf einen Anscheinsbeweis kann
sich die Beklagte insoweit nicht stlitzen, denn die festgestellten Beschadigungen sprechen

gerade nicht typischerweise fir eine Kollision im Bereich der Heckklappe.

Hinzukommt, dass eine belastbare nachtragliche Rekonstruktion des behaupteten
Unfallmechanismus nicht mehr moglich ist, weil der Schaden zwischenzeitlich vollstandig
repariert wurde und eine hinreichende fotografische Dokumentation nicht vorliegt. Die
angefertigten Lichtbilder sind von derart schlechter Qualitat, dass sie die behauptete
Schadenslage an der Heckklappe nicht eindeutig wiedergeben kdnnen. Zudem wurde das
Mehrzweckfahrzeug zwischenzeitlich so verandert und umgewidmet, dass der zum
behaupteten Schadensmechanismus zentrale Fahrradtrageraufbau nicht mehr vorhanden
ist. Die unterbliebene Beweissicherung und das verbleibende Aufklarungsdefizit gehen

zulasten der beweisbelasteten Beklagten.

d. Ungeachtet dessen und selbststandig tragend fehlt es aus Sicht der Kammer jedenfalls

an einer groben Fahrlassigkeit des Klagers.

Der Fahrlassigkeitsbegriff des § 48 Satz 1 BeamtStG bezieht sich auf ein individuelles
Verhalten des Beamten. Dementsprechend muss stets unter Berlcksichtigung der
personlichen Umstande, d.h. der individuellen Kenntnisse und Erfahrungen des Beamten
beurteilt werden, ob und in welchem Mal das Verhalten fahrlassig war. Grobe
Fahrlassigkeit erfordert ein besonders schwerwiegendes und auch subjektiv schlechthin

unentschuldbares Fehlverhalten, das Uber das gewdhnliche Mall an Fahrlassigkeit



erheblich hinausgeht. Grob fahrlassig handelt derjenige, der die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt in ungewdhnlich schwerem MaRe verletzt und dabei Uberlegungen unterlasst und
Verhaltenspflichten missachtet, die ganz naheliegen und im gegebenen Fall jedem hatten
einleuchten mussen (BVerwG, Urt. v. 02.02.2017 — 2 C 22/16, juris Rn. 14).

Nicht jeder Unfall beim Rickwartsfahren ist von vornherein als grob fahrlassig einzustufen.
Mafgeblich sind vielmehr die Umstande des Einzelfalls (OVG NRW, Beschl. v.
10.07.2003 — 6 A 2399/02, juris Rn. 9).

Ausgehend hiervon vermag die Kammer keine grobe Fahrlassigkeit zu erkennen. Im

Einzelnen:

Vorliegend handelt es sich um einen Rangiervorgang in einer engen Parklicke. Dass der
Klager angesichts der ortlichen Gegebenheiten zwingend eine andere Parklicke hatte
aufsuchen oder eine einweisende Person hinzuziehen mussen, ist nicht feststellbar. Nach
seinem unwiderlegten Vortrag stand keine andere, gréRere Parkllicke zur Verfigung und
eine einweisende Person war nicht vorhanden. Die Annahme, der Klager hatte sich eine
einweisende Person suchen miussen, Uberspannt die im Rahmen des § 48 BeamtStG
malgeblichen Sorgfaltsanforderungen. Der Klager befand sich allein im Fahrzeug. Um
eine Einweisung zu organisieren, hatte er das Dienstfahrzeug zunachst im 6ffentlichen
Verkehrsraum oder jedenfalls aul3erhalb der Parkliicke abstellen und sich sodann um
personelle Unterstlitzung bemihen missen; zugleich waren Kolleg:Innen von ihren
dienstlichen Aufgaben abzuhalten gewesen. Eine solche Vorgehensweise ist weder
allgemein (blich noch dienstlich geboten. § 48 BeamtStG sanktioniert nur qualifiziert
vorwerfbares Verhalten. Die Unterlassung einer organisatorisch fernliegenden und im
praktischen Dienstbetrieb nicht regelmallig vorgesehenen Sicherungsmaflinahme vermag
den Vorwurf grober Fahrlassigkeit nicht zu tragen. Anderenfalls wirde jede
Fehleinschatzung beim Rangieren faktisch zur Pflicht machen, eine Einweisung
sicherzustellen — ein Malstab, der mit den realen Bedingungen polizeilicher
Dienstausubung nicht in Einklang steht. Auch § 9 Abs. 5 StVO verlangt keine MalRnahmen,
die praktisch nicht realisierbar oder mit erheblichen dienstlichen Beeintrachtigungen

verbunden sind.

Far die Annahme nur einfacher Fahrlassigkeit spricht zudem die unbestrittene Einlassung
des Klagers, er habe allenfalls mit Schrittgeschwindigkeit rangiert und der Umstand, dass
es sich um den, dem Polizeiprasidium zugeordneten und dem Klager damit vertrauten

Parkbereich handelt. Wer in einem vertrauten, dienstlich genutzten Parkbereich eine
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Distanz beim langsamen Rickwartsfahren fehlerhaft einschatzt, handelt nicht ohne
Weiteres in einem Male sorgfaltswidrig, das als schlechthin unentschuldbar zu

qualifizieren ware. Der Vorwurf bewegt sich vielmehr im Bereich einfacher Fahrlassigkeit.

Soweit die Beklagte dem Klager im Kern vorwirft, er habe wahrend des Rangierens nicht
stets das vollstdndige Zuschalten der Rickfahrkamera abgewartet, rechtfertigt dies
jedenfalls nicht die Annahme grober Fahrlassigkeit. Technische Assistenzsysteme — wie
eine Ruckfahrkamera oder Parksensoren — haben nach ihrer Funktion allein
unterstitzenden Charakter und vermdgen die eigenverantwortliche Beobachtung des
ruckwartigen Verkehrsraums nicht zu ersetzen, sondern lediglich zu erganzen. Der Klager
befand sich in einem Rangiermandver in einer engen, durch einen Bordstein erhdhten
Parklicke, mithin in einer alltaglichen Verkehrssituation, die ein erhohtes Mall an
Aufmerksamkeit, jedoch keine aufergewdhnliche oder schlechthin unbeherrschbaren
Anforderungen stellt, zumal der Klager nicht in einem unubersichtlichen o6ffentlichen
Verkehrsraum, sondern innerhalb des dem Polizeiprasidiums zugeordneten Parkbereichs
rangierte, der ersichtlich dem dienstlichen Fahrzeugverkehr vorbehalten war. Es handelte
sich damit um eine fir die Polizeibeamten vertraute Parkumgebung ohne besondere,
atypische Gefahrenmomente. Dass er dabei mdglicherweise nicht in jeder Phase des
Zurlcksetzens das vollstdndige Zuschalten der Kamera abgewartet hat, mag eine
Unachtsamkeit darstellen; sie bewegt sich jedoch im Bereich eines typischen
Augenblickversagens bzw. einer raumlichen Fehleinschatzung der Distanz. Ein besonders
schwerer, schlechthin unentschuldbarer Pflichtverstold ist hierin nicht zu erblicken. Es ist
weder ersichtlich, dass der Klager die Nutzung der Kamera bewusst ignoriert noch sich in
einer die Gefahrdungslage evident steigernden Weise Uber naheliegende
Sicherungsmalinahmen hinweggesetzt hatte. Vielmehr handelt es sich um eine im
Straltenverkehr nicht ungewohnliche Fehlreaktion im Rahmen eines dynamischen
Rangiergeschehens. Ein solches Verhalten mag den Vorwurf einfacher Fahrlassigkeit
tragen, erreicht jedoch nicht das fur § 48 BeamtStG erforderliche qualifizierte
Verschuldensmal grober Fahrlassigkeit. Und selbst wenn der Klager beim Rangieren das
Zuschalten der Ruckfahrkamera nicht immer abgewartet haben sollte, so lage darin
allenfalls einfache Fahrlassigkeit. Ein besonders schwerer Sorgfaltsverstol? ist aus Sicht

der Kammer nicht ersichtlich.

Hinzukommt, dass das Fahrzeug Uber keine Parksensoren verfiigte; die Rickfahrkamera
stellte daher ohnehin keine absolute Einparkhilfe dar. Zweck einer solchen Einparkhilfe ist
lediglich, dem Fahrer eine zusatzliche Orientierung zu ermdglichen. Eine Rickfahrkamera

ohne Parksensoren misst keinen konkreten Abstand, sondern zeigt lediglich ein Bild des



11

rickwartigen Bereichs. Durch die regelmafig verwendete Weitwinkelperspektive werden
Entfernungen verzerrt dargestellt, sodass Gegenstiande naher oder weiter entfernt
erscheinen konnen, als sie tatsachlich sind. Anders als Parksensoren gibt die Kamera
keine automatische Warnung bei Anndherung an ein Hindernis, sondern verlangt eine
fortlaufende eigene Einschatzung. Reagiert das Kamerabild, wie hier, zudem zeitverzdgert,
ist eine Fehleinschatzung des Abstands naheliegend. Eine solche Fehleinschatzung stellt
nach Auffassung des Gerichtes indes keinen besonders schweren Sorgfaltsverstol3 dar.

SchlieBlich begriinden auch die beengten ortlichen Verhaltnisse durch den Bordstein keine
andere Bewertung. Zwar kann ein Ruckwartsfahren unter diesen Bedingungen als
fahrlassig eingeordnet werden. Ein Verhalten, das die Schwelle zur groben Fahrlassigkeit
uberschreitet, liegt hierin jedoch nicht. Der Klager hat sich nicht iber naheliegende Gebote
und Einsichten hinweggesetzt, sondern innerhalb einer alltdglichen dienstlichen Situation

vorsichtig und situationsangepasst gehandelt.

e. Der angefochtene Bescheid erweist sich daher als rechtswidrig und verletzt den Klager
in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

lll. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwWGO. Die Entscheidung uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711, 709 Satz 2
ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann die Zulassung der Berufung beantragt werden.

Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils beim

Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen,
(Tag-/Nachtbriefkasten Justizzentrum Am Wall im Eingangsbereich)

einzulegen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Griinde darzulegen,
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begriindung ist, soweit sie nicht bereits mit
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt
Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, einzureichen.

Vor dem Oberverwaltungsgericht missen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt
oder eine sonst nach § 67 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satze 4 und 7 VwWGO zur Vertretung
berechtigte Person oder Organisation vertreten lassen. Dies gilt auch fir den Antrag, durch
den ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird.

Korrell Buns Muller



	Urteil (geschwärzt) (geschwärzt)

